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Vorwort

Es kam so: Vor bald drei Jahren kam in Frankreich der Spiel-
film „Le Brio“ von Yvan Attal in die Lichtspieltheater; auch 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde der Film 
unter dem Titel „Die brillante Mademoiselle Neïla“ mit Ca-
mélia Jordana und Daniel Auteuil in den Hauptrollen ein 
großer Erfolg. Auteuil spielt einen wortgewaltigen Pariser 
Professor der Rechtswissenschaften, Pierre Mazard, der sich 
an die Wohlverhaltensregeln der Political Correctness nicht 
so streng gebunden sieht. Als er eine Studierende nord-afri-
kanischer Abstammung, Neïla Salah, in seiner Vorlesung he-
rablassend behandelt, hagelt es Proteste der Studierenden, so 
dass Professor Mazard sich als Wiedergutmachungsgeste dazu 
bereit erklärt, Neïla Salah in einem nur für sie ausgerichteten 
Lehrgang auf einen an der Universität anstehenden Rhetorik-
wettbewerb vorzubereiten. Dieses Privatissimum bestreitet er 
anhand der gerade in Frankreich sehr bekannten Sammlung 
von Kunstgriffen in dem Band „Die Kunst, Recht zu behal-
ten“, die Arthur Schopenhauer vor fast 200  Jahren für die 
streitige Auseinandersetzung und – über seinen Nachlass – 
auch für die Nachwelt zusammengestellt hat.

Die insgesamt 38 Stratageme von Schopenhauer sind je-
doch schwierig zu lesen. Für den Interessenten, der ein Plä-
doyer vorbereitet, findet sich in dem Buch wenig praktische 
Anleitung. Auch ist der Ratgeber von Schopenhauer nicht 
speziell für den juristischen Leser geschrieben, wenngleich sich 
viele der Streitkonstellationen in seinem Buch auch in einer 
Gerichtsverhandlung zutragen können.

Der Verfasser hatte selbst vor einigen Jahren an der Eu-
ropa-Universität Viadrina eine Vorlesung zur rhetorischen 
Analyse in der juristischen Ausbildung gehalten. Hauptinhalt 
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der Vorlesung war die Bewertung bekannter EuGH-Urteile 
sowie von politischen Redebeiträgen zur damaligen Wahl 
des EU-Parlaments im Hinblick auf die Stärken und Schwä-
chen der beiderseitigen Argumente. Auch wenn man bei der 
Analyse der Urteile keinen Zugang zu den Manuskripten der 
vor dem EuGH gehaltenen Plädoyers hat, ergab sich bei der 
Vorbereitung der Vorlesung, dass man den Streitstand und die 
Aufbereitung der Argumentation aus dem Sachbericht und der 
Urteilsbegründung sowie aus den Schlussanträgen der Gene-
ralanwälte sehr gut rekonstruieren kann. Der Film von Yvan 
Attal bot einen schönen Anlass, diese Erfahrungen für ein 
eigenes Brevier zur Diskussion sprachlicher und rhetorischer 
Argumentationsmittel zu nutzen. Dieses Buch beruht vor al-
lem auf den Beobachtungen, die der Verfasser im Laufe der 
Zeit bei anderen Rednerinnen und Rednern sowie bei der eige-
nen Vorbereitung von Dinner Speeches hat sammeln können.

Der erste Teil des Buches will eine Lanze dafür brechen, 
dass sich das Anliegen juristischer Rhetorik gegen die rest-
riktive Anwendung des Mündlichkeitsprinzips und die Do-
minanz des Sachlichkeitsgebot ein wenig besser behaupten 
möge. Dieser erste Teil unternimmt auch den Versuch, das im 
Schrifttum vor allem von Katharina Gräfin von Schlieffen 
untersuchte Phänomen der richterlichen Rhetorik zu durch-
leuchten, widmet sich sodann (vorwiegend amerikanischen) 
Erfahrungen in Framing und Neuro-Linguistischem Program-
mieren sowie den Lehren, die Juristen aus der Analyse politi-
scher Reden ziehen können.

Der zweite Teil des Buches soll die insgesamt 38 Kunst-
griffe Schopenhauers, teilweise in neuer Ordnung, für die 
praktische juristische Arbeit fruchtbar machen.

Auch wenn sich dieses Buch da und dort auf die reiche 
Literatur zur Rhetorik – auch zur juristischen Rhetorik – be-
zieht, erhebt der Verfasser nicht den Anspruch, dieses Thema 
wissenschaftlich zu durchdringen und verzichtet auch auf 
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Ausflüge in die Geheimnisse der Logik, Topik oder Semiotik. 
Im Vordergrund stehen soll das praktische Beispiel zur Anre-
gung der Leserin oder des Lesers für ihre/seine eigene Arbeit.

Kein solches Buch ohne Disclaimer: Da Schopenhauer sein 
Werk nicht zur Veröffentlichung vorgesehen hatte, ist auch 
nicht bekannt, ob er seine Kunstgriffe einem juristischen Pu-
blikum auch tatsächlich empfohlen hätte. Ob man die Kunst-
griffe Schopenhauers tatsächlich einsetzen möchte, bleibt da-
her in erster Linie eine Frage des persönlichen Geschmacks 
und der eigenen Haltung zum Sachlichkeitsgebot.

Das Werk von Schopenhauer wird zitiert nach der 2015 
in 11. Auflage im Insel Verlag erschienenen und von Franco 
Volpi herausgegebenen Fassung und übernimmt die dort ver-
wendete Rechtschreibung. Eine bibliophile Textausgabe ist 
1983 im Haffmans Verlag, Zürich, erschienen.

Der Verfasser freut sich über Kritik und Anmerkungen 
zu diesem ersten Versuch einer etwas ungewöhnlich zusam-
mengesetzten Sammlung von Anregungen zum Einsatz un-
terschiedlicher Stilmittel in der Arbeit an Schriftsatz und 
Plädoyer. Er bedankt sich für vielfältige Anregungen zu dem 
Manuskript bei seiner Frau Maike Lübbig sowie bei Herrn 
Abteilungspräsident am Bundesgericht Dr. François Chaix, 
Lausanne, Herrn Ministerialrat Thomas Henze, Beigeordne-
ter Kanzler des Gerichts der Europäischen Union, Luxemburg, 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Hans-Joachim Prieß, Berlin, Herrn 
Bundesrichter PD Dr. Felix Schöbi, Lausanne/Bern, Herrn 
Vorsitzenden Richter am Landgericht Marc Spitzkatz, Ber-
lin, und Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Johannes Weberling, 
Berlin.
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